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Gemeinde Neubiberg 

 

Gemeinderat  

Sitzung am 27.04.2026, TOP Nr. 9.1 

  

   

 

Sachgebiet: Hochbau und Bauunterhalt 

Vorlage Nr.: 2026/6448 

 

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Gemeinderat 27.04.2026 öffentlich Beschluss 

 

 

Rathausanger - Antrag der CSU auf Reaktivierung des Brunnens; Antrag der SPD auf Bau einer Leseterrasse 

 

Anlass: 

Im ersten Quartal 2026 wurden folgende Anträge an den Gemeinderat angenommen und zur Prüfung 

durch die Verwaltung beschlossen: 

 

GR 26/01: Reaktivierung des Brunnens am Rathausanger – CSU vom 04.01.2026 (Vorlagen-Nr.: 

2026/6375): 

I. Der Gemeinderat beschließt, dass der von Bürgerinnen und Bürgern gestiftete 

Bürgerbrunnen am Rathausanger instandgesetzt und wieder betrieben werden soll 

II. Die Verwaltung wird beauftragt, die voraussichtlichen Kosten hierfür zu ermitteln und 

dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorzulegen 

 

GR 26/ 02: Bau einer Leseterrasse am Haus für Weiterbildung – SPD vom 02.02.2026 (Vorlagen-Nr.: 

2026/6397): 

 

I. Der Gemeinderat möge den Bau einer Leseterrasse am HFW beschließen 

 

Sachverhalt: 

Beide Anträge betreffen die Neugestaltung des Rathausangers, der in der Städtebauförderung ISEK unter 

Punkt N.8.1 für folgt berücksichtigt wurde: 

 

Objektplanung und Baumaßnahme: 

Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Leseterrasse, Brunnensanierung, Prüfung Schulsport und 

Pausenaufenthalt 

 

Für die genannten Maßnahmen könnte die Gemeinde grundsätzlich Fördermittel aus der 

Städtebauförderung erhalten. Allerdings wurden diese Maßnahmen für das Jahr 2026 nicht beim 

Fördergeber angemeldet. Daher sind Leistungen, die im Jahr 2026 beauftragt werden, nicht förderfähig. 

 

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Planung für das Jahr 2027 anzumelden, zu beauftragen und – 

vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses – umzusetzen. 
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Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis 

2. Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Maßnahmen im Jahr 2027 beim Fördergeber angemeldet 

werden. 

3. Der Bürgermeister wird ermächtigt entsprechende Erklärungen abzugeben. 
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